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Neues aus Gesetzgebung & 
Finanzverwaltung 

BMF: Fiskalvertretung im Umsatzsteuerrecht 

Das Bundesministerium der Finanzen (BMF) hat am 6. September 2023 ein 
Schreiben zu automationsgestützten quantitativen Prüfungsmethoden in der 
steuerlichen Außenprüfung veröffentlicht. 

Hintergrund 

Seit dem 1. Januar 1997 besteht für ausländische Unternehmer unter bestimmten 
Voraussetzungen die Möglichkeit, in Deutschland einen Fiskalvertreter zu 
bestellen und sich von diesem bei der Erfüllung der umsatzsteuerrechtlichen 
Pflichten vertreten zu lassen. Mit dem Gesetz zur weiteren steuerlichen 
Förderung der Elektromobilität und zur Änderung weiterer steuerlicher 
Vorschriften (JStG 2019) v. 12.12.2019 (BGBl. I S. 2451) wurde § 22b UStG, in 
dem die Rechte und Pflichten des Fiskalvertreters im Rahmen des Instituts der 
Fiskalvertretung (§§ 22a bis 22e UStG) geregelt werden, mit Wirkung zum 
1.1.2020 geändert. 
 
Fiskalvertreter sind nach § 22b Abs. 2 UStG nunmehr verpflichtet, neben der 
Umsatzsteuer-Jahreserklärung auch vierteljährliche Umsatzsteuer-
Voranmeldungen abzugeben sowie der Umsatzsteuer-Jahreserklärung als Anlage 
eine Aufstellung beizufügen, die die von ihnen vertretenen Unternehmer mit deren 
jeweiligen Besteuerungsgrundlagen enthält. Zudem ist mit dem neu eingefügten § 
22b Abs. 2a UStG geregelt, dass die Abgabe von Zusammenfassenden 
Meldungen (ZM) durch Fiskalvertreter nach den in § 18a UStG genannten 
Voraussetzungen zu erfolgen hat. 

Die überarbeiteten Regelungen werden mit dem Schreiben in den Umsatzsteuer-
Anwendungserlass übernommen. 

Anwendung 

Die Grundsätze des Schreibens sind auf alle offenen Fälle anzuwenden. Das 
BMF-Schreiben vom 11. Mai 1999 - IV D 2 - S 7395 - 6/99, BStBl I S. 515 - 
wird aufgehoben. 

Fundstelle 

BMF, Schreiben vom 9. Oktober 2023, III C 3 - S 7395/19/10001 :003.  

https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Anwendungserlass/2023-10-09-ust-fiskalvertretung.pdf?__blob=publicationFile&v=2
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Aktuelle Rechtsprechung 
BFH-Entscheidungen, veröffentlicht am 12. Oktober 2023 

 
 
Finanzgerichte entscheiden bei Streitigkeiten über die 
Rechtmäßigkeit von Abrechnungsbescheiden in sogenannten 
Bauträgerfällen auch über den Bestand und die Durchsetzbarkeit 
der ‑dem Finanzamt von Bauleistenden abgetretenen‑ 
zivilrechtlichen Werklohnforderungen. Mit der Aufhebung eines 
finanzgerichtlichen Aussetzungsbeschlusses durch den 
Bundesfinanzhof entfällt die Anordnung der vom Finanzgericht 
festgesetzten Sicherheitsleistung zumindest dann, wenn der 
Aussetzungsbeschluss unter der aufschiebenden Bedingung einer 
Sicherheitsleistung erfolgt ist, so dass sich eine nur gegen die 
Festsetzung der Sicherheitsleistung gerichtete Beschwerde 
insoweit als im Ergebnis als begründet erweist. 
 
Zum Urteil 
 
 
Da der Wortlaut des § 27 Abs. 7 KStG keine Vermögensmassen 
erfasst, fehlt für rechtsfähige private Stiftungen des bürgerlichen 
Rechts eine Rechtsgrundlage zur gesonderten Feststellung des 
Bestands des steuerlichen Einlagekontos. 
 
Zum Urteil, siehe auch das im Wesentlichen inhaltsgleiche Urteil I 
R 46/21 vom selben Tag. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nach Abschaffung der Schenkungsteuer im Königreich Schweden 
(Schweden) zum 01.01.2005 kann Art. 4 Abs. 1 Buchst. b DBA-
Schweden 1992 bei einer Doppelansässigkeit des Schenkers im 
Inland und in Schweden kein Besteuerungsrecht in Schweden 
begründen. Dies hat zur Folge, dass die Schenkung eines in der 
Bundesrepublik Deutschland und zugleich in Schweden 
ansässigen Schenkers dem deutschen Schenkungssteuerrecht 
unterliegt. 
 
Zum Urteil, siehe auch die im inhaltsgleichen Urteile II R 28/20 
und II R 29/20 vom selben Tag. 
 
 
 
 
 
 

Beschluss V B 23/22 
(AdV): Aufrechnung in 
sogenannten 
Bauträgerfällen 
(Aussetzungs-
verfahren) 
 
 
 
 
 
26. September 2023 
 

Urteil I R 42/19: Keine 
gesonderte 
Feststellung des 
Bestands des 
steuerlichen 
Einlagekontos bei 
rechtsfähigen privaten 
Stiftungen 
 
 
 
17. Mai 2023 
 

 

 
Urteil II R 27/20: DBA-
Schweden 1992 nach 
Fortfall der 
schwedischen 
Schenkungsteuer 
 
 
 
 
 
 
24. Mai 2023 

 

https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202310196/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202310192/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202350170/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202350170/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202310193/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202310194/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202310195/
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Rechtsprechung im Blog 
 

Zuständigkeit für die Auflösung einer § 6b EStG-Rücklage nach 
Ausscheiden eines Mitunternehmers 
Über die später wegen des Ablaufs der Reinvestitionsfrist erforderliche Auflösung 
einer Rücklage nach § 6b EStG ist nicht im Gewinnfeststellungsverfahren der 
Mitunternehmerschaft, sondern im Einkommensteuerverfahren des früheren 
Mitunternehmers zu entscheiden. Dies hat der Bundesfinanzhof (BFH) in einem 
aktuellen Urteil entschieden. 
Sachverhalt 
Der Kläger war seit dem Jahr 2000 zu 95 % an einer gewerblichen KG beteiligt, 
die Eigentümerin eines bebauten Grundstücks war. Im Jahr 2006 veräußerte er 
seine Beteiligung. 
Er beantragte im Gewinnfeststellungsverfahren der KG für 2006 zunächst 
erfolglos, den Veräußerungsgewinn, der vollständig auf die Wirtschaftsgüter 
Grund und Boden sowie Gebäude entfiel, in eine Rücklage nach § 6b des 
Einkommensteuergesetzes (EStG) einzustellen. Erst im Einspruchsverfahren kam 
das für die KG zuständige Betriebs-Finanzamt diesem Begehren mit geändertem 
Gewinnfeststellungsbescheid 2006 vom 24.11.2017 nach. Die Einkommensteuer 
2006 der Kläger wurde mit Änderungsbescheid vom 08.10.2018 entsprechend 
herabgesetzt. 
Da der Kläger die Rücklage nicht von den Anschaffungs- oder Herstellungskosten 
anderer Wirtschaftsgüter abgezogen hatte, löste sie der Beklagte und 
Revisionsbeklagte als Wohnsitz-Finanzamt -ebenfalls am 08.10.2018- im 
vorliegend angefochtenen geänderten Einkommensteuerbescheid 2010 
gewinnerhöhend auf und setzte einen Gewinnzuschlag nach § 6b Abs. 7 EStG 
an. Dabei blieb die Einkommensteuer unverändert auf 0 € festgesetzt; der 
Gesamtbetrag der Einkünfte und der Verlustabzug aus dem zum 31.12.2009 
festgestellten verbleibenden Verlustvortrag erhöhten sich aber entsprechend. 
Verfahrensrechtlich wurde der Änderungsbescheid zunächst auf § 175 Abs. 1 
Satz 1 Nr. 1 der Abgabenordnung (AO), in der Einspruchsentscheidung dann auf 
eine "analoge" Anwendung des § 174 Abs. 4 AO gestützt. 
Hiergegen wandte sich der Kläger im Einspruchs- und Klageverfahren vor allem 
mit dem Argument, das Wohnsitz- Finanzamt sei für die Entscheidung über die 
Auflösung der Rücklage nicht zuständig gewesen; vielmehr hätte diese 
Entscheidung im Gewinnfeststellungsverfahren der KG getroffen werden müssen. 
Auch wenn der Kläger im Streitjahr 2010 nicht mehr Gesellschafter der KG 
gewesen sei, könne über das weitere Schicksal einer Rücklage nur in dem 
Betrieb entschieden werden, in dem sie gebildet und in der Buchführung 
ausgewiesen worden sei. 
Ferner sind die Kläger der Auffassung, es gebe für die Änderung des 
Einkommensteuerbescheids 2010 keine Korrekturvorschrift. § 174 Abs. 4 AO sei 
nicht anwendbar, weil dies die Wirksamkeit des Gewinnfeststellungsbescheids 
2006 voraussetzen würde, dieser Bescheid in Bezug auf den Kläger aber 
unwirksam sei. 
Die Klage vor dem Finanzgericht München hatte keinen Erfolg. 
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Urteil des BFH 
Der BFH hat sich der Entscheidung der Vorinstanz angeschlossen und die 
Revision als unbegründet zurückgewiesen. 
Das Betriebs-Finanzamt der Mitunternehmerschaft hat über die Einstellung des 
Veräußerungsgewinns in eine sonderbilanzielle Rücklage nach § 6b EStG zu 
entscheiden, auch wenn ein Mitunternehmer seinen gesamten 
Mitunternehmeranteil veräußert hat. 
Über die später wegen des Ablaufs der Reinvestitionsfrist erforderliche Auflösung 
einer solchen Rücklage ist nicht im Gewinnfeststellungsverfahren der 
Mitunternehmerschaft, sondern im Einkommensteuerverfahren des früheren 
Mitunternehmers zu entscheiden. 
Wenn die Rücklage nach § 6b EStG im Gewinnfeststellungsverfahren der 
Mitunternehmerschaft erst aufgrund eines Rechtsbehelfs des Steuerpflichtigen 
berücksichtigt wird, ermöglicht § 174 Abs. 4 der Abgabenordnung für den 
Veranlagungszeitraum des Ablaufs der Reinvestitionsfrist die Änderung eines 
bestandskräftigen Einkommensteuerbescheids des früheren Mitunternehmers, 
um den Gewinn aus der Auflösung der Rücklage zu erfassen. 
Fundstelle 
BFH, Urteil vom 12. Juli 2023 (X R 14/21), veröffentlicht am 5. Oktober 2023. 
 
Rückgängigmachung eines Erwerbsvorgangs 
§ 16 Abs. 5 GrEStG steht einer Aufhebung der Grunderwerbsteuer nach § 16 
Abs. 2 GrEStG nicht entgegen, wenn der Notar den Erwerbsvorgang zwar nicht 
innerhalb der für ihn geltenden Frist des § 18 GrEStG anzeigt, seine Anzeige bei 
dem zuständigen Finanzamt aber noch innerhalb der für den Steuerschuldner 
geltenden Frist des § 19 GrEStG eingeht. Dies hat der Bundesfinanzhof (BFH) in 
einem aktuellen Urteil entschieden. 
Hintergrund 
Erwirbt der Veräußerer das Eigentum an dem veräußerten Grundstück zurück, 
wird nach § 16 Abs. 2 Nr. 1 des Grunderwerbsteuergesetzes (GrEStG)auf Antrag 
sowohl für den Rückerwerb als auch für den vorausgegangenen Erwerbsvorgang 
die Steuer nicht festgesetzt oder eine bereits erfolgte Steuerfestsetzung 
aufgehoben, wenn der Rückerwerb innerhalb von zwei Jahren seit der 
Entstehung der Steuer für den vorausgegangenen Erwerbsvorgang stattfindet. § 
16 Abs. 2 Nr. 1 GrEStG betrifft über seinen Wortlaut hinaus auch 
Erwerbsvorgänge nach § 1 Abs. 2 bis 3a GrEStG. Dies folgt aus § 16 Abs. 5 
GrEStG, wonach § 16 Abs. 1 bis 4 GrEStG nicht gilt, wenn einer der in § 1 Abs. 2 
bis 3a GrEStG bezeichneten Erwerbsvorgänge rückgängig gemacht wird, der 
nicht ordnungsgemäß angezeigt war. 
§ 16 Abs. 5 GrEStG schließt den Anspruch auf Aufhebung der Steuerfestsetzung 
aus, wenn ein Erwerbsvorgang im Sinne des § 1 Abs. 3 GrEStG zwar innerhalb 
von zwei Jahren seit der Entstehung der Steuer rückgängig gemacht, aber nicht 
fristgerecht und in allen Teilen vollständig angezeigt (§§ 18, 19 GrEStG) wurde. 
Sachverhalt 
Streitig zwischen den Beteiligten war die Aufhebung der geänderten 
Grunderwerbsteuerfestsetzung gemäß § 16 Abs. 2 GrEStG. Nach Auffassung des 
Finanzgerichts München stand der Aufhebung die Frist des § 16 Abs. 5 GrEStG 

https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202310189/
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entgegen. Weder die Klägerin noch der beurkundende Notar hätten den 
Erwerbsvorgang der Grunderwerbsteuerstelle des Finanzamtes gemäß §§ 18, 19 
GrEStG fristgerecht angezeigt. 
Entscheidung des BFH 
Der BFH hat der Revision stattgegeben und die Entscheidung der Vorinstanz 
aufgehoben. 
Die Anzeigepflichten für den Notar nach § 18 GrEStG und für den 
Steuerschuldner nach § 19 GrEStG bestehen grundsätzlich selbständig 
nebeneinander. Die Wirkungen der Anzeigen können jedoch bei der Anwendung 
des § 16 Abs. 5 GrEStG unter bestimmten Voraussetzungen dem anderen 
Anzeigepflichtigen zugerechnet werden. 
Die Anzeigepflichten gemäß §§ 18, 19 GrEStG sind innerhalb von zwei Wochen 
zu erfüllen, knüpfen jedoch für die verschiedenen Anzeigepflichtigen an 
verschiedene Ereignisse an und können deshalb zu unterschiedlichen 
Zeitpunkten beginnen. 
Der BFH hat bereits entschieden, dass es für § 16 Abs. 5 GrEStG ausreicht, 
wenn einer von mehreren Anzeigeverpflichteten seiner Anzeigepflicht 
ordnungsgemäß und fristgerecht nachkommt (vgl. BFH-Urteile vom 18.04.2012 - 
II R 51/11, BFHE 236, 569, BStBl II 2013, 830, Rz 24; vom 03.03.2015 - II R 
30/13, BFHE 249, 212, BStBl II 2015, 777, Rz 23 und vom 22.05.2019 - II R 
24/16, BFHE 265, 454, BStBl II 2020, 157, Rz 19). Danach wirkt die Anzeige des 
Notars für Zwecke des § 16 Abs. 5 GrEStG auch für den Steuerschuldner. 
Die Urteile sind zwar zu § 16 Abs. 5 GrEStG a.F. ergangen. Die Vorschrift 
verlangt jedoch auch in der neuen Fassung nicht, dass beide Anzeigeverpflichtete 
jeweils ihren Anzeigepflichten "fristgerecht und in allen Teilen vollständig" 
nachkommen. Vielmehr ist § 16 Abs. 5 GrEStG weiterhin passivisch formuliert. Es 
genügt, dass der Erwerbsvorgang angezeigt "war". 
Ausgehend vom Wortlaut und Zweck des § 16 Abs. 5 GrEStG reicht es danach 
aus, dass der Erwerbsvorgang innerhalb der für den Notar nach § 18 Abs. 3 Satz 
1 GrEStG oder der für den Steuerschuldner nach § 19 Abs. 3 Satz 1 GrEStG 
geltenden Anzeigefrist in allen Teilen vollständig angezeigt war und zwar 
unabhängig davon, von wem und für wen die Anzeige erfolgt ist. 
Die Anzeige muss grundsätzlich an die Grunderwerbsteuerstelle des zuständigen 
Finanzamts übermittelt werden. Ist dies der Fall, kommt es nicht darauf an, ob die 
Anzeige durch den Notar oder den Steuerschuldner erfolgt ist. Unerheblich ist 
auch, ob der Steuerschuldner Kenntnis davon hatte, ob und wenn ja zu welchem 
Zeitpunkt der Notar seiner Anzeigepflicht nach der den Notar geltenden Frist 
nachgekommen ist. 
Maßgeblich ist, dass dem zuständigen Finanzamt innerhalb einer der 
gesetzlichen Fristen der steuerbare Vorgang vollständig angezeigt wurde. Ist dies 
der Fall, ist der Normzweck des § 16 Abs. 5 GrEStG erfüllt. Die Vorschrift schließt 
die Anwendung des § 16 Abs. 1 bis 4 GrEStG dann nicht mehr aus. 
Es reicht daher aus, wenn der Notar eine Anzeige erstattet, die zwar nach der 
gemäß § 18 Abs. 3 GrEStG für den Notar laufenden Frist verspätet ist, die dem 
zuständigen Finanzamt aber innerhalb der nach § 19 Abs. 3 GrEStG für den 
Steuerschuldner geltenden Frist zugeht. 
In einem solchen Fall wird der Zweck des § 16 Abs. 5 GrEStG gewahrt, nämlich 
auf Grundlage einer entsprechenden Anzeige dem Finanzamt die 
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ordnungsgemäße Prüfung des Steuerfalls zu ermöglichen. Dies gilt auch dann, 
wenn die Verwirklichung des Erwerbstatbestands des § 1 Abs. 3 Nr. 1 GrEStG 
von der Genehmigung einer Vertragspartei abhängt und diese für die Berechnung 
der in § 19 GrEStG benannten Fristen für die Anzeigepflicht eines Beteiligten 
maßgebend ist. 
Fundstelle 
BFH, Urteil vom 21. Juni 2023 (II R 2/21), veröffentlicht am 5. Oktober 2023. 
 

Business Meldungen 
 
Gesundheitsdatennutzungsgesetz: Ist die Forschung mit Gesundheitsdaten fortan 
leichter? 
  
Das Bundeskabinett hat am 30. August 2023 den Entwurf zum 
Gesundheitsdatennutzungsgesetz (GDNG) verabschiedet, das voraussichtlich im 
Januar 2024 in Kraft treten wird. Ziel des GDNG ist es, die Nutzung von 
Patientendaten zu vereinfachen, insbesondere zu Forschungszwecken und 
weiteren im Gemeinwohl liegenden Zwecken. Das GDNG enthält hierzu vier 
maßgebliche Neuerungen. 
 
Den Beitrag finden Sie hier. 
 
 
Dispute Resolution Update – Die Abhilfeklage kommt: Bundesrat verzichtet auf 
Einspruch 
  
Verbraucherverbände werden künftig von dem neuen kollektiven 
Rechtsschutzinstrument der Abhilfeklage Gebrauch machen können. Der 
Bundesrat hat in seiner Sitzung am 29. September 2023 das vom Bundestag am 
7. Juli 2023 verabschiedete Verbandsklagenrichtlinienumsetzungsgesetz (VRUG) 
gebilligt. 
 
Den Beitrag finden Sie hier. 
 
 
Krieg in der Ukraine: Lagebild zur aktuellen Situation in der Ukraine, 10. Oktober 
2023 
  
Überblick zur aktuellen Situation in der Ukraine 
 
Die Datei finden Sie hier: Lagebild Ukraine 
 
 
 

https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202310184/
https://blogs.pwc.de/de/steuern-und-recht/article/239831/gesundheitsdatennutzungsgesetz-ist-die-forschung-mit-gesundheitsdaten-fortan-leichter/
https://blogs.pwc.de/de/steuern-und-recht/article/239795/dispute-resolution-update-die-abhilfeklage-kommt-bundesrat-verzichtet-auf-einspruch/
https://blogs.pwc.de/de/steuern-und-recht/article/239809/krieg-in-der-ukraine-lagebild-zur-aktuellen-situation-in-der-ukraine-10.-oktober-2023/
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E-MAIL SENDEN 

 

ZUM SEMINAR 

Terminplaner 
  
Aktuelles zur Umsatzsteuer – Spotlight: 
Umsatz- und Lohnsteuer  
Webcast, 14.11.2023 
 

 

Wir freuen uns auf Sie! 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Noch Fragen? 
 
Dann sprechen Sie bitte Ihren PwC-Berater an oder senden Sie eine E-Mail. 

 

 

Die Beiträge sind als Hinweise für unsere Mandanten bestimmt. Für die Lösung 
einschlägiger Probleme greifen Sie bitte auf die angegebenen Quellen oder die 
Unterstützung unserer für Sie tätigen Büros zurück. Teile dieser 
Veröffentlichung/Information dürfen nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung 
durch den Herausgeber nachgedruckt und vervielfältigt werden. 
Meinungsbeiträge geben die Auffassung der einzelnen Autoren wieder. 
 

Alle aktuellen Veranstaltungen finden  
Sie in der PwC Veranstaltungssuche. 
 

 
 
 

VERANSTALTUNGSSUCHE 
 

mailto:gunnar.tetzlaff@pwc.com
https://www.pwc-events.com/AktuellesZurUmsatzsteuer
https://www.pwc.de/de/veranstaltungen.html
https://www.pwc.de/de/veranstaltungen.html
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